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Telefonzentrale (02266) 96 0 
E-Mail: diana.froitzheim@gemeinde-

lindlar.de 
Homepage: http://www.lindlar.de 

Lindlar, den 9. Februar 2010  

 
 
EINLADUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der unten näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung 
ist beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Tagesordnung 
zur 5. Sitzung des 

Gemeinderates 
der Gemeinde Lindlar 

am 23.02.2010 
 

TOP Beratungsgegenstand 
- Öffentlicher Teil - 

1.  Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung und Beschlussfähigkeit 
des Gemeinderates 

2.  Fragestunde für Einwohner 
3.  Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates 

vom 16.12.2009 
- öffentliche Sitzung - 

4.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
16.12.2009 
- öffentliche Sitzung - 

5.  Umbesetzung von Ausschüssen 
6.  Bildung Arbeitskreis Schuldenmanagement 
7.  Nachtrag zur Unternehmenssatzung für den „Technischen Betrieb Engelskir-

chen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom __.__.2010 
8.  Konjunkturpaket II 

hier: Gemeinschaftsgrundschule Kapellensüng, Schulweg 4 
 Information der Verwaltung 

9.  Informationsbericht LindlarTouristik Juni bis Dezember 2009 
- Sitzungsvorlage wird nachgereicht - 

10.  Bebauungsplan Nr. 54 – In den Süngen –, I. Änderung 
11.  Bebauungsplan Nr. 16 A – Frielingsdorf –, I. Änderung 

(Ortsentlastungsstraße) 
- Sitzungsvorlage wird nachgereicht - 

12.  Leitbild „Lindlar 2020“ 
hier: Bürgerversammlung 

13.  Informationen der Verwaltung 
14.  Verschiedenes 

TOP Beratungsgegenstand 
- Nichtöffentlicher Teil - 

15.  Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 16.12.2009 
- nichtöffentliche Sitzung - 

16.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
16.12.2009 
- nichtöffentliche Sitzung - 

17.  Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 12.01.2010 
- nichtöffentliche Sitzung - 

18.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
12.01.2010 
- nichtöffentliche Sitzung - 
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19.  Übernahme einer Ausfallbürgschaft für Bau-, Grundstücks- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH der Gemeinde Lindlar 

20.  Übernahme einer Ausfallbürgschaft für den TeBEL 
21.  Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 

Rückzahlung von Fördergeldern für die Offenen Ganztagsgrundschulen 
22.  Informationen der Verwaltung 
23.  Verschiedenes 

 



05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 03 Berichterstattung 16.12.2009 ös.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 09.02.2010 
 
Ratsbüro 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 23.02.2010 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 3: Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des 
Gemeinderates vom 16.12.2009 
- öffentliche Sitzung - 

Zu TOP 1 - 6: Regularien 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 7: Entscheidung über Einsprüche sowie die Gültigkeit der Wahl des 

Bürgermeisters der Gemeinde Lindlar und der Wahl zur Vertretung 
der Gemeinde Lindlar (Gemeinderatswahl) vom 30.08.2009 

 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 8: Änderung der Satzung für den Städtepartnerschaftsbeirat der Ge-

meinde Lindlar (Partnerschaftskomitee) 
 Die geänderte Satzung für den Städtepartnerschaftsbeirat der Gemein-

de Lindlar (Partnerschaftskomitee) vom 07.01.2010 wurde in der Zeit 
vom 08.01.2010 bis einschl. 18.01.2010 öffentlich bekannt gemacht und 
ist mit ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 
Zu TOP 9: Unternehmenssatzung für den Technischen Betrieb Engelskir-

chen-Lindlar Anstalt des öffentlichen Rechts 
 Die Unternehmenssatzung wurde mit Verfügung vom 26.01.2010 von 

der Kommunalaufsicht genehmigt und am 29.01.2010 öffentlich bekannt 
gemacht. Vgl. aber auch TOP 7 der heutigen Sitzung. 

 
Zu TOP 10: Bebauungsplan Nr. 48 - Lindlar-West -, IX. Änderung, westlich des 

Siegweges 
 Die IX. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 – Lindlar-West – wird im 

Februar 2010 durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt. 
 
Zu TOP 11: Planung eines Mehrgenerationenhauses mit angegliederter barrie-

refreier Wohnbebauung auf dem Kirchengrundstück an der Jubila-
te-Kirche in Lindlar, Auf dem Korb 

 - Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 - 
 Inzwischen haben die Evangelische Kirche und die Antoniter Sied-

lungsgesellschaft den Durchführungsvertrag unterzeichnet. Sobald die 
erforderliche Bankbürgschaft vorliegt, wird die Gemeinde den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan in Kraft setzen. 
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Zu TOP 12: Konjunkturpaket II 
 hier: Gemeinschaftsgrundschule Kapellensüng, Schulweg 4 
 Siehe TOP 8 der heutigen Sitzung. 
 
Zu TOP 13: Jahresabschluss und Lagebericht der Gemeinde Lindlar zum 

31.12.2008 
 Der Jahresabschluss 2008 wurde am 23.01.2010 öffentlich bekannt 

gemacht. 
 
Zu TOP 14: a) Haushaltsreden der Fraktionen 
 b) Aussprache über die Haushaltsreden 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 15: Betriebsabrechnung Bestattungswesen 2008 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 16: Gebührenkalkulation Bestattungswesen 2010 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 17: Betriebsabrechnung Winterdienst 2008 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 18: Gebührenkalkulation Winterdienst 2010 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 19: Betriebsabrechnung Abfallentsorgung 2008 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 20: Gebührenkalkulation Abfallentsorgung 2010 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 21: Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung einschließlich V. 

Nachtrag zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde 
Lindlar vom 04.01.2000 

 Der V. Nachtrag zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemein-
de Lindlar vom 04.01.2000 wurde in der Zeit vom 21.12.2009 bis 
einschl. 31.12.2009 öffentlich bekannt gemacht und ist zum 01.01.2010 
in Kraft getreten. 

 
Zu TOP 22: III. Nachtrag zur Satzung des Friedhofs- und Bestattungswesens in 

der Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 
 Der III. Nachtrag zur Satzung des Friedhofs- und Bestattungswesens in 

der Gemeinde Lindlar vom 12.08.2004 wurde in der Zeit vom 
21.12.2009 bis einschl. 31.12.2009 öffentlich bekannt gemacht und ist 
zum 01.01.2010 in Kraft getreten. 

 
Zu TOP 23: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Gemeindewerk Was-

ser und Abwasser 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
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Zu TOP 24: Investitionsprogramm des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser 
Lindlar für die Jahre 2010-2013 

 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 25: I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung der Gemeinde Lindlar -BGS- vom 19.03.2009 
 Der I. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung der Gemeinde Lindlar -BGS- vom 19.03.2009 wurde in 
der Zeit vom 21.12.2009 bis einschl. 31.12.2009 öffentlich bekannt ge-
macht und ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. 

 
Zu TOP 26: Veränderungsnachweis aufgrund von Fachausschussbeschlüssen 

bzw. aktualisierten Verwaltungsempfehlungen 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 27: Stellenplan 2010 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 28: Haushaltssatzung 2010 
 Die Haushaltssatzung ist nicht genehmigungsfähig. Der Antrag auf Ge-

nehmigung des Budgets der investiven Maßnahmen wurde im Dezem-
ber 2009 gestellt. Eine Antwort liegt noch immer nicht vor. 

 
Zu TOP 29: Informationen der Verwaltung 
 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
Zu TOP 30: Verschiedenes 
 30.1 Zu der Anfrage von RM Kremer zur Pflege der Friedhöfe Linde 

und Kapellensüng wird mitgeteilt, dass nach Eintritt des Ruhe-
standes des bisherigen Friedhofsgärtners, Herrn Kurnoth, der 
zuständige Friedhofsgärtner für den Friedhof in Lindlar, Herr Mi-
chael Jung, auch die Pflege der Friedhöfe Linde und Kapellen-
süng seit dem 01.03.2009 durchführt. Die Entsorgung des auf 
den beiden Friedhöfen anfallenden Abfalls (z.B. Leerung der 
Müllkörbe) wird seit dem 01.03.2009 durch einen Mitarbeiter der 
TeBEL (früher Bauhof, Herr Konrad Erdmann) durchgeführt. Die 
Entleerung der Müllkörbe bzw. des Abfalls erfolgt in der Regel in 
einem Rhythmus von 8 bis 10 Tagen. Mit den zuständigen Mit-
arbeitern, Herrn M. Jung und Herrn K. Erdmann (jetzt TeBEL), 
wurde vereinbart, dass die Pflege der beiden Friedhöfe und die 
Entsorgung des anfallenden Abfalls stets bedarfsgerecht auch 
unter Berücksichtigung eingehender Beschwerden und beson-
derer Erfordernissen zu erfolgen haben. Dies wird auch so prak-
tiziert.  

 Mithin wird der Vorwurf, die Pflege der Friedhöfe sei unzurei-
chend bzw. der Abfall wird nur einmal im Monat entsorgt, aus-
drücklich zurückgewiesen. Ergänzend wird mitgeteilt, dass mit 
Herrn Bremmekamp (TeBEL) vereinbart wurde, das die weitere 
Entwicklung der Friedhofspflege aller kommunalen Friedhöfe in 
den nächsten Wochen und Monaten vor dem Hintergrund der 
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Neugründung der TeBEL geprüft und ggfs. organisatorisch an-
gepasst wird. 

 30.2 Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 30.3.1 Bezug nehmend auf die Anfrage des RM Kümper zur Höhe der 

Kosten der Vandalismusschadenbeseitigung in den Jahren 
2008 und 2009 wird auf die detaillierte Aufstellung in der Anlage 
verwiesen. 

  Der gravierende Rückgang der Kosten von 9.631,52 € im Jahr 
2008 auf 2.125,- € im Jahr 2009 ist nach Auffassung des Leiters 
des ZGM auf zwei Presseveröffentlichungen seitens des ZGM 
am 14.01.2009 (in der BLZ) und der CDU Lindlar am 
16.01.2009 (in Oberberg Aktuell) zurückzuführen, in denen die 
damals bestehenden Missstände dargestellt und die Praxis, 
dass jeder Schaden als Straftat zur Anzeige gebracht wird, be-
kannt gemacht wurde. 

  Darüber hinaus wurde die Bevölkerung in den Veröffentlichun-
gen darum gebeten, mehr  Zivilcourage zu zeigen und bei Be-
schädigungen nicht wegzuschauen. Diese Aufforderung stieß 
bei der Lindlarer Bevölkerung auf eine gute Resonanz. Diese 
reichte von gut gemeinten Vorschlägen, dass man z.B. Beloh-
nungen für Hinweise, die zur Ergreifung von Tätern ausloben 
solle, bis hin zu konkreten Hinweisen, die tatsächlich (ohne 
dass es nötig wurde eine Belohnung zu zahlen) zur Ergreifung 
von 2 Jugendlichen führte, die ihre Taten gestanden. Diese Ju-
gendlichen wurden seitens des Fachbereichs Recht und Versi-
cherungen zum Schadensersatz und zur Beseitigung von Graffi-
tis herangezogen. Daneben läuft gegen diese Personen derzeit 
auch noch ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sach-
beschädigungen. 

  Abgesehen davon, dass diese Jugendlichen nach ihrer Ergrei-
fung wohl nicht mehr in Erscheinung getreten sind, ist der 
Rückgang der Beschädigungen auch auf eine gewisse Ab-
schreckung zurückzuführen.  

  Darüber hinaus hat das ZGM am Brennpunkt, Grundschule 
Frielingsdorf, Überwachungskameras anbringen lassen, die in 
der Lage sind, Sachbeschädigungen aufzunehmen und vorü-
bergehend zu speichern. Der Auftrag zur Ausstattung des 
Schulzentrums in Lindlar mit einer Videoüberwachungsanlage 
ist ebenfalls bereits letztes Jahr erteilt worden. Die beauftragte 
Fachfirma wird die Installation in Kürze vornehmen. 

 30.3.2 Bezug nehmend auf die Anfrage des RM Kümper zur Zukunft 
der ärztlichen Versorgung in Lindlar, auch im Hinblick auf die 
zwischenzeitlich geschlossene Praxis Pluntke, steht die Verwal-
tung mit dem Obmann der Kassenärztlichen Vereinigung in 
Kontakt und hat auch der Kassenärztlichen Vereinigung Nord-
rhein angeboten, bei der Wiederbesetzung der ärztlichen Stel-
len im Rahmen ihrer Möglichkeiten behilflich zu sein. Eine Stel-
lungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung liegt noch nicht 
vor. 

 30.4 Die OVAG hat zum Fahrplanwechsel insbesondere zur Linie 
Remshagen Stellung genommen und ihre Bereitschaft bekun-
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det, zusätzliche Informationen der Bürgerschaft zukommen zu 
lassen. Die Dorfgemeinschaft Remshagen wurde sowohl von 
der OVAG als auch von der Gemeinde Lindlar hierüber infor-
miert. Die Gemeinde Lindlar hat der Dorfgemeinschaft angebo-
ten, diese bei der Organisation einer Informationsveranstaltung 
zu unterstützen. Des Weiteren hat sich der Bürgerbusverein 
Lindlar e.V. bereit erklärt, probeweise alle Fahrten nach Engels-
kirchen über Remshagen zu führen. Hierzu ist allerdings eine 
Genehmigung der Bezirksregierung erforderlich, welche zum 
heutigen Zeitpunkt noch aussteht. 

 



Anlage zu TOP 30.3 
  

 
Kostenaufstellung für die Beseitigung von Graffitis / Vandalismus 

Hier: Jahr 2008 
 
 

Grundschule Lindlar West  - 12100 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 9.873,20 € 

 
1. 02.06.2008 - Graffiti-Malerei an der Rückseite und an dem Holz-Spielhaus  

 
• Leistung vom Bauhof: 13 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Grundschule Lindlar-West – Kostenstelle 12100  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 13 Std. x 41,- €/Std.     = 533,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 13 Std. x 9,- €/Std.   = 117,00 € 
           = 650,00 € 
 
 

Grundschule Frielingsdorf - 12120 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 5.712,83 € 

 
2. 02.09.2008 - Graffiti an der Schule 

 
• Leistung vom Bauhof: 4,5 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Grundschule Frielingsdorf – Kostenstelle 12120  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 4,5 Std. x 41,- €/Std.     = 184,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 4,5 Std. x 9,- €/Std.   = 40,50 € 
           = 225,00 € 
 
 

Grundschule Kapellensüng - 12130 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 10.198,71 € 

 
3. 17.03.2008 - Graffiti-Malerei im Bereich Ganztagsschule  

 
• Leistung vom Bauhof: 5 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
4. 11.04.2008 - Graffiti-Malerei im Bereich Ganztagsschule (Fassade, Treppenanlage und L-

Steinwand)  
 

• Leistung vom Bauhof: 18 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Grundschule Kapellensüng – Kostenstelle 12130  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 23 Std. x 41,- €/Std.     = 943,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 23 Std. x 9,- €/Std.   = 207,00 € 
           = 1.150,00 € 
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Gymnasium - 12180 

verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 33.089,52 € 
 

5. 24.11.2008 - Graffiti-Malerei an der Hauswand des C-Trakts 
 

• Leistung vom Bauhof: 10 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Gymnasium – Kostenstelle 12180  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 10 Std. x 41,- €/Std.     = 410,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 10 Std. x 9,- €/Std.   = 90,00 € 
           = 500,00 € 

 
 

Förderschule - 12190 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 1.260,38 € 

 
6. 10.03.2008 – Graffitis im Außenbereich  

 
• Leistung vom Bauhof: 3 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Förderschule – Kostenstelle 12190  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 3 Std. x 41,- €/Std.      = 123,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 3 Std. x 9,- €/Std.    = 27,00 € 
           = 150,00 € 

 
 

Kulturzentrum - 12500 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 4.335,04 € 

 
7. 06.10.2008 - am Eingangsbereich des Kulturzentrums vorhandene Graffitischmierereinen  

 
• Leistung vom Bauhof: 21 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Kulturzentrum – Kostenstelle 12500  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 21 Std. x 41,- €/Std.     = 861,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 21 Std. x 9,- €/Std.   = 369,00 € 
           = 1.230,00 € 
 
 

Lennefetalhalle - 14200 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 1.554,36 € 

 
8. 30.12.2008 - Graffiti-Malerei im Außenbereich der Lennefetalhalle 

 
• Leistung vom Bauhof: 10,5 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Lennefetalhalle – Kostenstelle 14200  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 10,5 Std. x 41,- €/Std.     = 430,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 10,5 Std. x 9,- €/Std.   = 94,50 € 
           = 525,00 € 
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kleine Turnhalle Lindlar - 14205 

verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 2.878,15 € 
 

9. 31.03.2008 - Graffitis an den Außenwänden  
 

• Leistung vom Bauhof: 6 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – kleine Turnhalle Lindlar – Kostenstelle 14205 
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 6 Std. x 41,- €/Std.      = 246,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 6 Std. x 9,- €/Std.    = 54,00 € 
           = 300,00 € 
 
 

Scheelbachhalle - 14220 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 1.961,77 € 

 
10. 02.06.2008 - Graffiti-Malerei von der Fassade  

 
• Leistung vom Bauhof: 15 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
11. 02.09.2008 –Graffiti an der Turnhalle 

 
• Leistung vom Bauhof: 5 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für - Scheelbachhalle – Kostenstelle 14220  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 20 Std. x 41,- €/Std.     = 820,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 20 Std. x 9,- €/Std.   = 180,00 € 
           = 1.000,00 € 
 
 

Umkleide Frielingsdorf – 14257 
verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 1.777,40 € 

 
12. 02.06.2008 - Graffiti-Malerei an der Fassade  
 
• Leistung vom Bauhof: 14 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Umkleide Frielingsdorf – Kostenstelle 14257 
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 14 Std. x 41,- €/Std.     = 574,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 14 Std. x 9,- €/Std.   = 126,00 € 
           = 700,00 € 
 
 

Wartehallen – 15420  
 verfügte Gesamtmittel in der Gebäudeunterhaltung 834,32 € 

 
13. 07.04.2008 - Die rückwärtige Glasabtrennung wurde zerstört, die dabei entstandenen Glas-

scherben wurden eingesammelt und entsorgt. 
 

• Leistung vom Bauhof: 1 Stunde (geschätzt) 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
14. 11.04.2008 - Die Wartehalle „Oberbrochhagen“ wurde durch 4 randalierende Jungendliche 

beschädigt. Die ausgemauerten Felder wurden durch das Gegentreten von Jungendlichen er-
heblich beschädigt. Ein Feld wurde komplett herausgetreten. Die beschädigten Felder wurden  
instand gesetzt.  



 4

 
• Leistung vom Bauhof: 8,5 Stunden 

 
15. 08.05.2008 - 2 losen Elemente (Ausmauerung) kraftschlüssig am Fachwerk befestigen. Fehl-

stellen anschließend beiputzt 
 

• Leistung vom Bauhof: 4 Stunden 
 

16. 02.06.2008 - Wartehalle „Oberbrochhagen“ nach Instandsetzung der beschädigten Bereiche 
(verursacht durch 4 randalierende Jugendliche) abschließend überarbeitet, um das Schaubild 
„Flickarbeiten“ zu vermeiden. Felder und Balken der Wartehalle gestrichen und einzelne 
Dachpfannen gerichtt 

 
• Leistung vom Bauhof: 31 Stunden 

 
17. Reparaturverglasung vorgenommen – Buswartehaus Kirschbäumchen 

 
Zusammenfassung für - Wartehallen – Kostenstelle 15420  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 44,5 Std. x 41,- €/Std.     = 1.824,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 44,5 Std. x 9,- €/Std.   = 400,50 € 
Materialkosten gesamt:          = 476,52 € 
           = 2.701,52 € 
 
 
Zusammenfassung alle Objekte 
 
 
Grundschule Lindlar-West – Kostenstelle 12100  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 533,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 117,00 € 
           = 650,00 € 
Grundschule Frielingsdorf – Kostenstelle 12120  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 184,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 40,50 € 
           = 225,00 € 
Grundschule Kapellensüng – Kostenstelle 12130  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 943,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 207,00 € 
           = 1.150,00 € 
Gymnasium – Kostenstelle 12180  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 410,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 90,00 € 
           = 500,00 € 
Förderschule – Kostenstelle 12190  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 123,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 27,00 € 
           = 150,00 € 
Kulturzentrum – Kostenstelle 12500  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 861,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 369,00 € 
           = 1.230,00 € 
Lennefetalhalle – Kostenstelle 14200  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 430,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 94,50 € 
           = 525,00 € 
Kleine Turnhalle Lindlar – Kostenstelle 14205 
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 246,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 54,00 € 
           = 300,00 € 
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Scheelbachhalle – Kostenstelle 14220  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 820,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 180,00 € 
           = 1.000,00 € 
Umkleide Frielingsdorf – Kostenstelle 14257 
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 574,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 126,00 € 
           = 700,00 € 
Wartehallen – Kostenstelle 15420  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 1.824,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 400,50 € 
Materialkosten gesamt:       = 476,52 € 
           = 2.701,52 € 
Material (Allgemein) für die Entfernen von Graffitis      =    500,00 € 
 
Gesamtkosten 2008         = 9.631,52 € 
 
 
 

Kostenaufstellung für die Beseitigung von Graffitis 
Hier: Jahr 2009 

 
 

Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf  - 11201 
 

1. 05.08.2009 - Graffiti-Malerei im Bereich Feuerwehrgerätehaus und DRK  
 

• Leistung vom Bauhof: 20 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf – Kostenstelle 11201  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 20 Std. x 41,- €/Std.     = 820,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 20 Std. x 9,- €/Std.   = 180,00 € 
                     =1.000,00 € 
 
 

Grundschule Frielingsdorf - 12120 
 

2. 02.11.2009 – Fassade mit Eiern und Flaschen beworfen  
 
 

• Leistung vom Bauhof: 6,5 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Grundschule Frielingsdorf – Kostenstelle 12120  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 6,5 Std. x 41,- €/Std.     = 266,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 6,5 Std. x 9,- €/Std.   = 58,50 € 
           = 325,00 € 
 
 

Grundschule Kapellensüng - 12130 
 

3. 06.02.2009 - Graffiti-Malerei im Bereich Schulhof 
 

• Leistung vom Bauhof: 2 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Grundschule Kapellensüng – Kostenstelle 12130  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 2 Std. x 41,- €/Std.      = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 2 Std. x 9,- €/Std.    = 18,00 € 
           = 100,00 € 
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Kulturzentrum - 12500 
 

4. 06.10.2009 - Graffitis im Bereich des PZ-Eingangs 
 

• Leistung vom Bauhof: 2 Stunden (Annahme) 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten (Annahme) 

 
Zusammenfassung für – Kulturzentrum – Kostenstelle 12500  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 2 Std. x 41,- €/Std.      = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 2 Std. x 9,- €/Std.    = 18,00 € 
           = 100,00 € 
 
 

Vossbruchhalle - 14210 
 

5. 30.12.2008 - Graffiti-Malerei im Außenbereich der Halle 
 

• Leistung vom Bauhof: 2 Stunden 
• Keine direkt anfallenden Materialkosten 

 
Zusammenfassung für – Vossbruchhalle – Kostenstelle 14210  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten): 2 Std. x 41,- €/Std.      = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter) 2 Std. x 9,- €/Std.    = 18,00 € 
           = 100,00 € 
 
 
Zusammenfassung alle Objekte 
 
Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf – Kostenstelle 11201  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten)    = 820,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 180,00 € 
                     =1.000,00 € 
Grundschule Frielingsdorf – Kostenstelle 12120  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 266,50 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 58,50 € 
           = 325,00 € 
 
Grundschule Kapellensüng – Kostenstelle 12130  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):     = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)   = 18,00 € 
           = 100,00 € 
Kulturzentrum – Kostenstelle 12500  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 18,00 € 
           = 100,00 € 
 
Vossbruchhalle – Kostenstelle 14210  
Leistungen vom Bauhof (Lohnkosten):    = 82,00 € 
Leistungen vom Bauhof (Nebenkosten wie z.B. Transporter)  = 18,00 € 
           = 100,00 € 
 
Material (Allgemein) für die Entfernen von Graffitis      = 500,00 € 
 
Gesamtkosten 2009         = 2.125,00 € 
 
 
 



05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 05 Umbesetzung von Ausschüssen.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 09.02.2010 
 
Ratsbüro 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des 

Gemeinderates 
am 23.02.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 5: Umbesetzung von Ausschüssen 

Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 02.02.2010 beantragt die SPD-Fraktion eine Änderung bei der Be-
setzung des Sozialausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration (Anlage 1). 
 
Des Weiteren wird zur Sitzung ein Antrag der CDU-Fraktion vorgelegt werden, mit dem 
die Nachfolge von Herrn Oliver Flohr (skB) im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung 
geregelt wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Anstelle des sachkundigen Bürgers Heinz Quabach wird die sachkundige Bürgerin 

Marina Bischof, Heinrich-Heine-Straße 10, 51789 Lindlar, als ordentliches Mitglied in 
den Sozialausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration gewählt. 

 
2. Der sachkundige Bürger Heinz Quabach, bisher ordentliches Mitglied im Sozialaus-

schuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration, wird stellvertretendes Mit-
glied in diesem Ausschuss. 

 
 
 
 
 

   

Diana Froitzheim 
Ratsbüro 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 





05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 06 Bildung Arbeitskreis Schuldenmanagement.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 12.01.2010 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des Gemeinderates 

am 23.02.2010 
 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 6: Bildung Arbeitskreis Schuldenmanagement 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung schlägt vor, für die Legislaturperiode 2009 - 2014 einen Arbeitskreis 
Schuldenmanagement zu bilden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Folgende Personen werden in den Arbeitskreis bestellt: 

CDU:       

CDU:       

SPD:       

FDP:       

Bündnis 90/Grünen:       

 

 

 

     

Volker Nosek 
Fachleiter 

 Werner Hütt  
Gemeindekämmerer  

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 



05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 07 Nachtrag Unternehmenssatzung TeBEL.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 05.02.2010 
 
Finanzen, Steuern, 
Rechnungswesen 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des Gemeinderates 

am 23.02.2010 
 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 7: Nachtrag zur Unternehmenssatzung für den „Technischen Betrieb 
Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 
__.__.2010 

Sachverhalt: 

Gemäß § 27 Abs. 4 GkG NRW (Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit) wurde 
die Gründung des technischen Betriebes bei der Kommunalaufsicht in Gummersbach 
angezeigt. 
Mit der als Anlage 1 beigefügten Verfügung vom 26.01.2010 wurde die interkommunale 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Engelskirchen und Lindlar von der Kommu-
nalaufsicht genehmigt. 
Diese Genehmigung wurde mit 2 Auflagen verbunden, deren Umsetzung in dem als 
Anlage 2 beigefügten 1. Nachtrag zur Unternehmenssatzung ihren Niederschlag finden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Lindlar beschließt den 1. Nachtrag zur Unternehmenssatzung 
für den „Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts“ in 
der als Anlage 2 beigefügten Form. 
 

 

   

Hütt 
Gemeindekämmerer 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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1. Nachtrag zur Unternehmenssatzung 
für den 

„Technischen Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts“ 
vom __.__.2010 

 
 
Aufgrund der § 27 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW S. 621) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2009 (GV. NRW S. 298, berichtigt GV. NRW 
S. 326) i.V.m. § 114a Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW 
S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der 
Rat der Gemeinde Engelskirchen in seiner Sitzung am __.__.2010 und der Rat der 
Gemeinde Lindlar in seiner Sitzung am __.__.2010 folgenden 1. Nachtrag zur 
Unternehmenssatzung für das im Wege der Ausgliederung aus der Verwaltung durch 
Umwandlung gegründete gemeinsame Kommunalunternehmen beschlossen. 
 
 

§ 1 
 

§ 5 - Der Verwaltungsrat 
 
(3) Satz 5 
 

Alt Neu 
Darüber hinaus nimmt der/die Vorsitzende 
des Personalrats des TeBEL als beratendes 
Mitglied an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates teil. 

Darüber hinaus nimmt der/die Vorsitzende 
des Personalrats des TeBEL als Gast an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teil. 

 
 

§ 2 
 

§ 16 - Inkrafttreten 
 

Alt Neu 
Das gemeinsame Kommunalunternehmen 
entsteht am 01.01.2010. Gleichzeitig tritt diese 
Satzung in Kraft. 

Das gemeinsame Kommunalunternehmen 
entsteht am 30.01.2010. Gleichzeitig tritt diese 
Satzung in Kraft. 

 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 
Dieser 1. Nachtrag zur Unternehmenssatzung tritt mit Wirkung vom __.__.2010 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende 1. Nachtrag zur Unternehmenssatzung für den Technischen Betrieb 
Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts vom __.__.2010 wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, weise ich darauf hin, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres nach Datum der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Engelskirchen, den ………. 
 
 
 
Der Bürgermeister 



05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 08 Konjunkturpaket II, Gemeinschaftsgrundschule Kapellensüng, Schulweg 4.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 09.02.2010 
 

Zentrales Grundstücks-  
und Gebäudemanagement   

  Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 16.12.2009  

- öffentliche Sitzung – 

TOP 8: Konjunkturpaket II 
hier: Gemeinschaftsgrundschule Kapellensüng, Schulweg 4 
 Information der Verwaltung 

Vorberaten im am TOP 
Gemeinderat  30.06.2009 15  nö 
Haupt- und Finanzausschuss 18.08.2009 10  ö 
Gemeinderat 25.08.2009 11  ö 
Haupt- und Finanzausschuss 23.09.2009 5    ö 
Gemeinderat 30.09.2009 8    ö 
Gemeinderat 27.10.2009 16  ö 
Haupt- und Finanzausschuss 24.11.2009 7.2 ö 
Gemeinderat 16.12.2009 12  ö 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2009 wurde zu TOP 12 der Beschluss ge-
fasst, dass für die energetische Sanierung, die Verbesserung des Brandschutzes und 
der Rettungswegesituation der Grundschule Kapellensüng außerplanmäßig 257.000,- € 
aus dem Konjunkturpaket II bereitgestellt werden. 
 
RM Hans Schmitz bat in diesem Zusammenhang nochmals um Mitteilung der Höhe der 
Kosten, die bei einer Nutzbarmachung des Dachgeschosses durch die aufwendigere 
Dämmung des gesamten Dachraumes der GGS Kapellensüng entstehen, um diese 
Summe ggf. noch nachzusatteln. 
 
Der Bürgermeister sagte zu, die Informationen zur nächsten Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses nachzureichen. Da die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 09.02.2010 ausfiel, wird die nachfolgende Information der Verwaltung nunmehr dem 
Gemeinderat vorgelegt. 
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1. Nach der aktuellen Beschlusslage ist ein Dämmen der vorhandenen Geschoss-

decke vorgesehen. 
 

Die im Verwaltungsgebäude/Altbau befindliche Geschossdecke des OG liegt im un-
beheizten Bereich und wird isoliert. Die angrenzenden Flächen werden gemäß 
EnEV ebenfalls mit einer Wärmedämmung versehen. Die notwendigen Mittel für die 
erforderlichen Trockenbauarbeiten werden mit ca. 15.000,- € geschätzt. 

 
 
2. Alternativ wäre ein Ausbau des gesamten ungedämmten Speichers möglich. 
 

Die Sparren der ca. 270 qm großen Satteldachfläche des am Schulweg gelegenen 
Verwaltungsgebäudes/Altbaus werden aufgedoppelt und anschließend mit einer 
Wärmedämmung gemäß EnEV ausgefüllt. Anschließend werden die Flächen mit 
Gipskartonplatten verschlossen. Die notwendigen Mittel für Zimmermann- und Tro-
ckenbauarbeiten werden mit ca. 23.000,- € geschätzt. 
 
Allerdings wären bei dieser Variante bauartbedingt (aufgrund der Beschaffenheit des 
Baukörpers und der vorhandene Baumaterialen wie z.B. Außenmauerwerk aus 
Bruchstein; s. nachfolgende Bilder) Schwierigkeiten bei der fachgerechten Aus-
führung der Wand- und Deckenanschlüsse zu erwarten. 
 
Des Weiteren würde bei dieser Variante der rd. 530 cbm (135 qm) große Dachraum 
durch die fehlende Wärmedämmung zum darunter liegenden Geschoss automatisch 
mitgeheizt. Die zusätzlichen Heizkosten würden ca. 1.000,- € bis 1.500,- € pro 
Jahr betragen. 
 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass für eine eventuelle Nutzbarmachung des 
Dachgeschosses ein Antrag auf Umnutzung bei der Baugenehmigungsbehörde 
des Oberbergischen Kreis zu stellen wäre. Dieser Umnutzungsantrag würde einen 
zusätzlichen Kostenaufwand (Vorlage eines Brandschutzkonzeptes, Umbaumaß-
nahmen gemäß Brandschutzkonzept etc.) nach sich ziehen, der zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht absehbar ist. 
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Foto – Ansicht der vorhandenen    Foto – Ansicht der vorhandenen  
Übergänge Dach/Wand:    Dachuntersicht/Drempelbereich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den v.g. Gründen schlägt die Verwaltung vor, es bei der bisherigen Beschlussfas-
sung zu belassen und auf die aufwendige Dämmung des gesamten Dachraumes der 
GGS Kapellensüng mit den daraus resultierenden höheren jährlichen Heizkosten zu 
verzichten. 
 
 
 
 
 
   _________________         ________________________ 
 Harald Käsbach           Dr. Hermann-Josef Tebroke 
 Fachleiter ZGM           Bürgermeister 
 
 



05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 10 BP Nr. 54 A, I. Änderung.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 04.02.2010 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
Ka/Ste. 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 23.02.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 10: Bebauungsplan Nr. 54 – In den Süngen -, I. Änderung 

Vorberaten im am TOP 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

08.09.2009 
27.01.2010 

10 
10 

Sachverhalt: 

Die Bürger wurden an der Planung beteiligt durch Auslegung der Planung in der Zeit vom 
17.12.2009 bis 18.01.2010. Es wurden keine Stellungnahmen eingereicht, die zu einer 
Änderung der Planung führen könnten. 
 
Gleichzeitig mit der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Träger öffentlicher Belange 
beteiligt. Auch hier wurden keine Stellungnahmen vorgetragen, die zu einer Änderung der 
Planung führen könnten. 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss unterbreitet dem Gemeinderat einstimmig fol-
genden 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des ErbStRG vom 24.12.2008 (BGBI.   I 
S. 3018 ff) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994. (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommu-
nalen Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 
03.02.2004 (GV NRW S. 96) wird der Bebauungsplan Nr. 54 A – In den Süngen, I. Ände-
rung, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlos-
sen. 
 

     

Günther Kappe  Petric Newrzella 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 









05. Sitzung Gemeinderat 23.02.2010 TOP 12 Leitbild Lindlar 2020_hier Bürgerversammlung.doc 

Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.12.2009 
 
Allgemeiner Vertreter 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 23.02.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 12: Leitbild „Lindlar 2020“  
hier: Bürgerversammlung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. April 2008 das Leitbild der Gemeinde 
„Lindlar 2020“ beschlossen. In dem Beschluss ist u. a. aufgeführt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger eingeladen sind, sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen, und zur öffent-
lichen Diskussion sollen insbesondere die zukünftig einmal im Jahr zu veranstaltenden 
Bürgerversammlungen Gelegenheit geben. 
 
Die erste Bürgerversammlung in dieser Angelegenheit hat am 08. Dezember 2009 im 
Kulturzentrum stattgefunden. Die Anregungen und Diskussionsbeiträge sind in der bei-
gefügten Niederschrift zusammengefasst und werden hiermit dem Gemeinderat zur 
weiteren Beratung und gegebenenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt. Inzwischen 
sind auch per E-Mail ergänzende Stellungnahmen abgegeben worden, die ebenfalls als 
Anlage beigefügt sind. 
 
Eine Beschlussfassung erfolgt gegebenenfalls nach Beratung in der Sitzung. 
 
 
 
 
 
 

   

Franz Broich 
Allgemeiner Vertreter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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